
1. Änderung der Erschließungsbeitragssatzung 
für die Gemeinde Berkenbrück 

Die Gemeindevertretung Berkenbrück hat in ihrer Sitzung am 13.10.2004 folgendes 
beschlossen: 

Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für straßenbauliche 
Maßnahmen der Gemeinde Berkenbrück ( Erschließungsbeitragssatzung - EBS) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 2003 wird wie folgt geändert: 

In § 4 Abs. 2 wird der 2. Satz 

„Der vorgenannte Erschließungsaufwand kommt nur zum Tragen, wenn alle 
betroffenen Anlieger einverstanden sind" 

gestrichen. 

Diese Änderung tritt rückwirkend am 01. Oktober 2003 in Kraft 

Berkenbrück, 15.02. 05 Briesen, 15.02.2005 

‚, 
Peter Mumm 

-Amtsdirektor 
Adelheid Seibel 
stellv. ehrenamtl. Bürgermeisterin und 
stellv. Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung 


